
Strafvollzugs-
Entwicklung

Strafvollzug ist Ländersache.
Zwar gilt seit 1.1.1977 das bun-

desweite Strafvollzugsgesetz, es re-
gelt jedoch nur Grundlinien und
Rahmenbedingungen. Die Länder
haben sich zusätzlich noch auf bun-
deseinheitliche Verwaltungsvor-
schriften zum Strafvollzugsgesetz
geeinigt – die reale Vollzugspolitik
findet jedoch in den Ländern und
in den einzelnen Justizvollzugsan-
stalten statt. So ist es auch nicht
verwunderlich, daß es in den mitt-
lerweile 16 alten und neuen Län-
dern sehr unterschiedliche Ent-
wicklungen gibt. Die vollzugspoli-
tischen Konzeptionen entspringen
unterschiedlichen kriminalpoliti-
schen Orientierungen, die (Über-
)belegungssituationen sind nicht
einheitlich, bauliche und personelle
Voraussetzungen klaffen weit aus-
einander.

Um die Vollzugspolitik und 
-qualität besser zu erfassen, ist des-
halb eine intensive Beschäftigung
mit den einzelnen Ländern, deren
Regelwerken und konkreten An-
staltsplanungen und -entwicklun-
gen erforderlich. Schon der Ver-
gleich der Quantität der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften zeigt
ein unterschiedliches Verständnis.
Zum einen werden bis in das letzte
Detail Regelungen zum Beispiel
bezüglich der Vollzugsorganisati-
on, der Unterbringung, der
Ernährung, der Lockerungen, der

gesundheitlichen Versorgung, der
Sicherheit etc. erlassen, zum ande-
ren wird bewußt Zurückhaltung
geübt, um den Anstalten möglichst
viel eigenständigen Entwicklungs-
raum zu belassen.

Rheinland-Pfalz kommt der Ver-
dienst zu, seine Strafvollzugsvor-
schriften systematisch zu sammeln,
fortzuschreiben und in einer vor-
bildlichen Loseblatt-Form zu ver-
öffentlichen. Hier findet jeder In-
teressent auf dem neuesten Stand
alle für Rheinland-Pfalz geltenden
internationalen, Bundes- und Lan-
desregelungen.

Dies betrifft neben den obenge-
nannten die Behandlungsqualität
betreffenden Regelungsbereichen
auch so wichtige Themen wie den
Untersuchungshaftvollzug, den
Vollzug der Jugendstrafe, der Ab-
schiebungshaft, des Jugendarrestes
und auch die Regelungen über
hauptamtliche, nebenamtliche und
ehrenamtliche Mitarbeiter sowie
Staatsverträge und Verwaltungsver-
einbarungen.

Wer sich im Detail mit dem
Stand der Entwicklung des Straf-
vollzugs beschäftigen will, findet
hier exemplarisch ein vorzügliches
Grundlagenwerk.

Bernd Maelicke

Ministerium der Justiz von
Rheinland-Pfalz (Hrsg.)
Sammlung rheinland-pfälzi-
scher Strafvollzugsvor-
schriften
Loseblatt-Sammlung
Nomos Verlagsgesellschaft
1400 Seiten, 178,– DM
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